
512-2014 PRIVATLIQUIDATION 
AKTUELL

Recht

PA

KOSTENERSTATTUNG

honorarvereinbarungen bei Steigerungssätzen 
innerhalb des Gebührenrahmens (2,3 bis 3,5)?
von Rechtsanwältin Doris Mücke, Bad Homburg

| Im Hinblick auf die aus § 5 Abs. 2 GOZ in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 1 
GOZ resultierende Begründungspflicht wird vereinzelt empfohlen, für 
Honorar berechnungen innerhalb des Gebührenrahmens (2,3- bis 3,5-fach) 
eine Vergütungsvereinbarung nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ abzuschließen, weil 
dadurch die Begründungspflicht entfalle und keine Stellungnahme bzw. 
Rechtfertigung zur Honorierung erfolgen müsse. Ist das zu empfehlen? |

Was wird mit honorarvereinbarungen bezweckt?
Honorarvereinbarungen, die von einer durch Verordnung festgelegten Hono-
rierung abweichen, werden in der Regel getroffen, wenn die vom Verord-
nungsgeber festgelegte amtliche Vergütung im Einzelfall nicht ausreicht, eine 
angemessene zahnärztliche Vergütung sicherzustellen. Dann hat der Zahn-
arzt gemäß § 2 Abs. 1 und 2 GOZ die Möglichkeit, ein Honorar oberhalb des 
3,5-fachen Gebührensatzes zu vereinbaren, was selbstverständlich sinnvoll ist. 

In § 2 Abs. 1 Satz 1 GOZ heißt es: „Durch Vereinbarung zwischen Zahnarzt und 
Zahlungspflichtigem kann eine von dieser Verordnung abweichende Gebühren-
höhe festgelegt werden.“ Im Folgenden ist geregelt, dass dies nur durch die 
Vereinbarung des Steigerungsfaktors erfolgen darf. Danach wird man auch 
die Vereinbarung eines Steigerungssatzes innerhalb des Gebührenrahmens 
des § 5 Abs. 1 Satz 1 GOZ als von der Verordnung abweichende Höhe der Ver-
gütung verstehen können. Das wird in Kommentierungen auch so gesehen.

Begründungspflicht gilt für alle abweichenden Vereinbarungen
Nach der in die GOZ 2012 neu eingeführten Regelung des § 10 Abs. 3 Satz 3 
GOZ macht eine solche Vereinbarung aber keinen Sinn, denn dieser Paragraf 
schafft eine Begründungspflicht in den Fällen aller abweichenden Honorar-
vereinbarungen – zumindest dann, wenn auch ohne die Vereinbarung ein 
Überschreiten des 2,3-fachen Steigerungssatzes gerechtfertigt gewesen wäre. 
Zwar besteht die Begründungspflicht dann nur „auf Verlangen des Zahlungs-
pflichtigen“, aber wenn der Patient einen Anspruch auf höhere Erstattung 
gegenüber dem Kostenträger hat, sofern ein Überschreiten der Steigerungs-
sätze gerechtfertigt gewesen wäre, wird er dieses „Verlangen“ auch ausüben. 

Fazit: Mehr Aufwand als Nutzen für die Zahnarztpraxis
Letztlich ist somit absehbar, dass die Vereinbarung von Steigerungssätzen 
innerhalb des Gebührenrahmens der Zahnarztpraxis ganz erheblich mehr 
Aufwand beschweren würde als sie Nutzen brächte. Die Erstattungsverwei-
gerungen der Kostenerstatter, Rückfragen, gegebenenfalls Briefwechsel etc. 
und letztlich doch die Begründungspflicht sind vorprogrammiert. 
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Außerdem ist zu erwarten, dass die Versicherer die Wirksamkeit derartiger 
Honorarverein barungen anzweifeln werden. Nicht nur wegen angeb licher 
Umgehung der Begründungspflicht, sondern auch, weil die Vereinbarungen 
den Anschein Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) hervorrufen können, 
was wiederum Erklärungsaufwand verursacht. 

Laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Honorarvereinbarungen 
in AGB – die für eine Vielzahl von Fällen getroffen werden – unzulässig. 
Honorarverein barungen nach § 2 GOZ müssen einzelfallbezogen sein und dür-
fen nicht dem Grundgedanken der individuellen angemessenen Honorarge-
staltung zuwiderlaufen (BGH im Urteil vom 30. Oktober 1991, Az. VIII ZR 51/91). 

Allenfalls dann, wenn es sich bei den Patienten um Selbstzahler handelt, wäre 
der Vorschlag, Honorarvereinbarungen auch für Steigerungssätze innerhalb 
des Gebührenrahmens zu treffen, praktikabel.
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FORTBILDUNG

neue seminarreihe „Abrechnung kompakt –  
update 2015“: Jetzt anmelden!

| Das IWW Institut bietet unter dem Titel „Abrechnung kompakt: update 
2015“ ab 2015 eine neue Online-Seminar-Reihe an. Einmal pro Quartal werden 
die Teilnehmer auf den neuesten Stand in wichtigen Fragen der zahnärztlichen 
Abrechnung gebracht – mit dem Ziel, unnötige Honorarverluste zu vermeiden. 
Die Referentin Erika Reitz Scheunemann aus Heidelberg ist eine der profilier-
testen Beraterinnen für Abrechnungsthemen, Kommunikation und Prophylaxe 
in der Dentalbranche. | 

Kons-Leistungen werden auf den Prüfstand gestellt
Inhalt des ersten Seminars am Freitag, dem 23. Januar 2015, von 14 bis 16 Uhr 
ist die aktuelle und korrekte Berechnung von Leistungen aus dem konservie-
renden Behandlungsbereich nach den Bestimmungen des BEMA und der 
GOZ. Kompakt, systematisch und optimiert werden die Leistungen „auf den 
Prüfstand“ gestellt. 

Sämtliche Themenbereiche im Überblick: Aufbaufüllungen, Restaurationen, 
präendodontische Kavitätenversorgung, Rekonstruktionen, Adhäsivtechnik, 
Begleitleistungen BEMA und GOZ. 

Die nächsten Termine
Weitere Termine im nächsten Jahr sind: 15. April 2015, 18. September 2015 
und 4. Dezember 2015, jeweils von 14 bis 16 Uhr.

Detaillierte informationen auf der website
Auf unserer Website erhalten Sie ausführliche Informationen über die Inhalte, 
die Referentin und den Preis. Klicken Sie hier: www.seminare.iww.de/904
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